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Der Herr Graf Brühl war klein und etwas gesetzt von Person, seine Miene
war nur still und wenig versprechend, er muß aber dieselbe in seiner Gewalt und
seine Absicht dabei gehabt haben, wenn man auf die Person siehet, so er an diesem
Hofe gespielt und auf die großen Unruhen, die er im folgenden Jahre nicht nur
in Sachsen, sondern in ganz Deutschland mit erregen geholfen6). Sein Aufwand
war mehr als königlich. Er schaffte sich ein Gut nach dem andern, eine Herrschaft
nach der andern an, er ließ an vielen Orten Paläste und die kostbarsten Gärten
nach holländischem Geschmack anlegen. Er saß der Königin im Schoß, war dabei
Schatzmeister und hatte die Ehre des Hofes zu besorgen. Seine Gemahlin war aus
dem böhmischen gräflichen Hause Collowrath, lang von Person, liebte den Aufwand
und war bei dem Könige in großen Gnaden. Wenn sie sich in Leipzig etwa die
Füße vertreten wollte, wurde eine prächtige Sänfte von großen Heiducken hinter
ihr her getragen, eine prächtige Staatskarosse folgte und ein Läufer und eine
Menge Bediente in der Staatslivree umgaben sie."
_____ (Ebda.)

a) im 2. schlesischen Kriege.

4. Zur Geschichte des Geisteslebens.
1. Von Sprachmengerei und Sprachreinigungsbestrebungen').

a) Ein Beispiel der „Fremdwörterei" in der deutschen Sprache. 1722.
(Die Gemeinde Mockau erwählt zu ihrer Vertretung in Rechtssachen einen Sachverständigen.)

„Vor denen Herrl. Platzischen Gerichten zu Mockau sind untengesetzten Acto
die Nachbarn und Unterthanen daselbst namentlich

(folgen die Namen)
in Person erschienen, und haben vor und angebracht, was maßen sie nach Absterben
ihrer bisherigen beyder Syndicorurn Andr. Geblers und Hans Hartmanns zu ihren
künftigen Angelegenheiten und Proceß Sachen eines Syndici benöthiget wären.
Dieweilen sie nun zuvor mit einander befchehener Unterredung

Martin Altnern
den Gerichtsschöppen allhier darzu erwählt, dieser auch solches Syndicat über

sich zu nehmen sich erkläret; Als wollten sie nur gedachten Martin Altnern, als
ihren Mitnachbarn vor sich ihre Erben und Nachkommen nicht nur zu ihrem Syndico
hiermit und in Kraft dieses constituirt, sondern ihm auch Vollmacht und Gewalt
ertheilet haben, daß derselbe vor hiesigen sowohl, wie auch allen übrigen hohen und
niedern Gerichten, auch Commissionen, so oft es nöthig, sie möchten nun Klägers
oder Beklagtens Stelle vertreten, zur Güthe und Recht erscheinen, Klage erheben,
ändern, beßern, fortsetzen und eingeben, auf andern aber antworten und excipiren,
rechtlich verfahren, Monitoria, Excitataria, ©trafraecepta, wie auch Inhibitiones
auswürfen, selbigen ganz oder zum Theil pariren, bey ereignenden Umständen aber
justificirert, Anstand und Dilationes bitten, Remedium Nullitatis einwenden, zum
Urthel, Abschied und Decisis beschließen, solche anhören, leuteriren, appelliren,
solche remedia profequiren, introduciren, justificiren, ihnen hinwiederum, wie auch
causae in totum vel ex parte, probationibus Documentis, Feriis et alliis renun-

ciren, Transationes und Vergleiche schließen, solche unterschreiben, deren Confirma-
tion suchen, und sich dazu gerichtlich bekennen, Documenta produciren, producta
recognosciren, sothane Documenta diffitiren, deren Edition fordern, Beweiß und
Gegenbeweiß führen, Zeugen angeben und produciren, über Articul und Inter*
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